
Entsprechenserklärung  
gem. § 161 AktG 

Seit der letzten Entsprechenserklärung vom März 
2013 hat die Aareal Bank AG den Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ in der Kodexfassung vom  
15. Mai 2012 vollständig entsprochen. 

Der Kodexneufassung der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ vom  
13. Mai 2013, die am 10. Juni im Bundesanzeiger 
veröffentlicht wurde, hat bzw. wird die Aareal Bank 
AG mit den folgenden Einschränkungen entspre-
chen:

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 des Kodex soll 
die Vergütung der Vorstandsmitglieder insgesamt 
sowie hinsichtlich ihrer variablen Bestandteile  
betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen. Die Ver-
gütung sowie die Bonifikation des Vorstands ist 
grundsätzlich begrenzt. Hinsichtlich der spezifischen 
Vergütungskomponenten Aktien-Bonus und Aktien-
Deferral wird die Zahl der Aktien begrenzt . Einer 
betragsmäßigen Höchstgrenze im Sinne der Kodex-
empfehlung entspricht diese Regelung nicht, da 
das Wertsteigerungspotential theoretisch unbegrenzt 
ist . Dieser Gestaltung liegt die Überlegung zu-
grunde, dass der Vorstand in gleicher Weise wie 
die Aktionäre der Aareal Bank AG an Kursentwick-
lungen – in positiver wie in negativer Richtung – 

teilnehmen soll. Da die Vergütungskomponenten 
Aktien-Bonus und Aktien-Deferral keine betrags-
mäßigen Höchstgrenzen aufweisen, ist notwendiger-
weise auch die Gesamtvergütung der Vorstands-
mitglieder betraglich nicht begrenzt . 

Gemäß Ziffer 4.2.5 Abs. 3 Satz 2 des Kodex sollen 
im Vergütungsbericht für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2013 beginnen, bestimmte  
Vergütungsinformationen in der Form der Tabellen 
aus dem Kodexanhang offen gelegt werden. Die 
Aareal Bank AG unterliegt als börsennotiertes  
Kreditinstitut bereits einer Vielzahl von gesetzlichen 
Vorgaben zur Vorstandsvergütung und deren Offen-
legung. Die Aareal Bank behält sich eine einge-
hende Prüfung dahingehend vor, ob die zusätzlichen 
Informationen entsprechend den Muster tabellen  
veröffentlicht werden sollen.

Das CRD IV-Umsetzungsgesetz vom 28. August 
2013 sieht vor, dass der Nominierungsausschuss 
des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG weitere Auf-
gaben übernehmen muss, die nicht nur von den 
Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat vorbereitet 
werden sollen. Daher ist der Nominierungsaus-
schuss – entgegen der Empfehlung in Ziffer 5.3.3 
des Kodex – auch mit Vertretern der Arbeitnehmer 
besetzt . Es wird jedoch sichergestellt , dass die 
Wahlvorschläge an die Hauptversammlung nur durch 
die Anteilseignervertreter im Ausschuss bestimmt 
werden.

Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289a HGB

Wiesbaden, im Dezember 2013

Der Vorstand

Dr. Wolf Schumacher             Dagmar Knopek             Hermann J. Merkens             Thomas Ortmanns

Für den Aufsichtsrat

Marija G. Korsch (Vorsitzende)
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Corporate Governance-Bericht

Eine verantwortungsvolle und transparente Unter-
nehmensführung hat bei der Aareal Bank AG einen 
hohen Stellenwert und ist sowohl für Vorstand als 
auch Aufsichtsrat Ausdruck guten kaufmännischen 
Handelns. Die Aareal Bank AG unterstützt daher 
die Ziele und Zwecke des Deutschen Corporate 
Governance Kodex ausdrücklich und verfolgt regel-
mäßig die von der Deutschen Corporate Gover-
nance Kommission durchgeführten Änderungen 
und Erweiterungen der Leitlinien.

Der Aufsichtsrat diskutiert die Änderungen und 
beschließt zusammen mit dem Vorstand, in welchen 
Punkten die Aareal Bank AG den Empfehlungen 
folgt oder von diesen abweicht . Dementsprechend 
werden die Satzung der Bank, die Geschäftsord-
nung des Vorstands und die Geschäftsordnung 
des Aufsichtsrats überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst . In welchem Umfang den Empfehlungen 
entsprochen wird, erläutern wir jährlich in unserer 
Entsprechenserklärung. Die Entsprechenserklärung 
wird nach Verabschiedung durch Vorstand und 
Aufsichtsrat im Internet veröffentlicht . Dort befindet 
sich auch ein Archiv der Entsprechenserklärungen 
der vergangenen Jahre.  

Code of Conduct

Integrität und verantwortungsvolles Handeln  
begreifen wir grundsätzlich als unternehmensweite 
Verpflichtung, die für alle Mitarbeiter – unabhängig 
von ihrer Funktion und Aufgabe – gilt . Unser  
intern vorgegebener Code of Conduct ist ein Be-
standteil unserer verantwortungsvollen Corporate 
Governance. Er beinhaltet verbindliche Regeln für 
gesetzeskonformes und ethisches Verhalten aller 
Mitarbeiter gegenüber Kunden, Geschäftspartnern 
und Kollegen. Die Aareal Bank möchte auch auf 
diese Weise dazu beitragen, dass das von den 
Stakeholdern – unseren Kunden, Investoren und 
Mitarbeitern – dem Unternehmen entgegengebrachte 
Vertrauen bestätigt und gleichzeitig weiter gestärkt 
wird.

Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex

Der Deutsche Corporate Governance Kodex galt 
2013 in der Fassung vom 15. Mai 2012 und wurde 
durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am  
10. Juni 2013 in der Fassung vom 13. Mai 2013 
aktualisiert . Aufsichtsrat und Vorstand der Aareal 
Bank haben zuletzt am 12. Dezember 2013 die 
Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zu den 
Kodex-Empfehlungen abgegeben und unterzeichnet. 
Der Text der Erklärung ist im Internet veröffentlicht 
und als Teil der Erklärung zur Unternehmens-
führung in diesem Geschäftsbericht abgedruckt . 
Danach folgt die Aareal Bank AG dem Kodex mit 
folgenden Einschränkungen:

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 des Kodex soll 
die Vergütung der Vorstandsmitglieder insgesamt 
sowie hinsichtlich ihrer variablen Bestandteile  
betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen. Die Ver-
gütung sowie die Bonifikation des Vorstands ist 
grundsätzlich begrenzt. Hinsichtlich der spezifischen 
Vergütungskomponenten Aktien-Bonus und Aktien-
Deferral wird die Zahl der Aktien begrenzt . Einer 
betragsmäßigen Höchstgrenze im Sinne der Kodex-
empfehlung entspricht diese Regelung nicht, da 
das Wertsteigerungspotential theoretisch unbegrenzt 
ist . Dieser Gestaltung liegt die Überlegung zu-
grunde, dass der Vorstand in gleicher Weise wie 
die Aktionäre der Aareal Bank AG an Kursentwick-
lungen – in positiver wie in negativer Richtung – 
teilnehmen soll. Da die Vergütungskomponenten 
Aktien-Bonus und Aktien-Deferral keine betrags-
mäßigen Höchstgrenzen aufweisen, ist notwen diger-
weise auch die Gesamtvergütung der Vorstands-
mitglieder betraglich nicht begrenzt . 

Gemäß Ziffer 4.2.5 Abs. 3 Satz 2 des Kodex sollen 
im Vergütungsbericht für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2013 beginnen, bestimmte  
Vergütungsinformationen in der Form der Tabellen 
aus dem Kodexanhang offen gelegt werden. Die 
Aareal Bank AG unterliegt als börsennotiertes  
Kreditinstitut bereits einer Vielzahl von gesetz- 
lichen Vorgaben zur Vorstandsvergütung und deren  
Offenlegung. Die Aareal Bank behält sich eine 
eingehende Prüfung dahingehend vor, ob die zu-
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sätzlichen Informationen entsprechend den Muster-
tabellen veröffentlicht werden sollen.

Das CRD IV-Umsetzungsgesetz vom 28. August 
2013 sieht vor, dass der Nominierungsausschuss 
des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG weitere Auf-
gaben übernehmen muss, die nicht nur von den 
Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat vorbereitet 
werden sollen. Daher ist der Nominierungsaus-
schuss – entgegen der Empfehlung in Ziffer 5.3.3 
des Kodex – auch mit Vertretern der Arbeitnehmer 
besetzt . Es wird jedoch sichergestellt , dass die 
Wahlvorschläge an die Hauptversammlung nur 
durch die Anteilseignervertreter im Ausschuss be-
stimmt werden.

Vorstand

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung. Er ist dabei an das Unternehmens-
interesse gebunden und der Steigerung des nach-
haltigen Unternehmenswerts verpflichtet . Der  
Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen zu sorgen und wirkt auf deren Be-
achtung und Einhaltung durch die Konzernunter-
nehmen hin. Der Vorstand entwickelt die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie 
mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Um-
setzung. Er sorgt für ein angemessenes und nach-
haltiges Risikomanagement und Risikocontrolling 
im Unternehmen. Der Vorstand arbeitet mit den 
anderen Organen der Aareal Bank AG und den 
Arbeitnehmervertretern vertrauensvoll zusammen.

Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern im 
Sinne des Corporate Governance Kodex sind im 
Geschäftsjahr 2013 nicht aufgetreten. 

Diversity

Im Berichtsjahr hat sich der Vorstand ausdrücklich 
zu Diversity in der Aareal Bank Gruppe bekannt 
und dies im Internet und im Intranet veröffentlicht . 
Danach heißt Vielfalt:

•  Wertschätzung der Einzigartigkeit jedes Indivi-
duums und Respekt vor seiner Andersartigkeit

•  Chancengleichheit auf allen Ebenen
•  Vermeidung jeder Art von Diskriminierungen 

und
•  Überzeugung, dass Vielfalt sowohl eine  

Bereicherung der Unternehmenskultur als auch 
ein Erfolgsfaktor zur Erreichung von strate-
gischen Zielen darstellt .

Ziele sind,

•  die Attraktivität der Aareal Bank Gruppe als 
moderner Arbeitgeber zu fördern

•  die Bindung der Mitarbeiter zu festigen und 
die Mitarbeitermotivation zu erhöhen

•  eine leistungsorientierte, individuelle Förderung 
von Fähigkeiten und Kompetenzen zu gewähr-
leisten

•  auf den demografischen Wandel und eine  
älter werdende Belegschaft zu reagieren sowie  
individuelle Lebenssituationen und -phasen  
zu berücksichtigen.

Die Aareal Bank Gruppe beschäftigt derzeit Mit-
arbeiter aus über 25 Nationen. Im Ausland wird 
darauf geachtet, dass Positionen überwiegend mit 
lokalen Staatsangehörigen besetzt werden.

Der Anteil weiblicher Mitarbeiter in der Aareal 
Bank Gruppe im Jahr 2013 betrug 46,3 %. Der 
Frauenanteil in Führungspositionen bei der Aareal 
Bank AG beträgt derzeit 25,6 %, in der Aareon AG 
liegt der Anteil weiblicher Mitarbeiter bei 32,2 %, 
der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 
15,9 %.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2013 ist Dagmar Knopek 
vom Aufsichtsrat zum ordentlichen Mitglied in  
den Vorstand der Aareal Bank berufen worden. 
Der Frauenanteil im Vorstand beträgt damit 25 %.

Der Anteil der schwerbehinderten Mitarbeiter in 
Deutschland belief sich im Jahr 2013 auf 3,3 %. 
Diese Mitarbeitergruppe wird in den deutschen 
Gesellschaften des Konzerns durch eine Behinder-
tenvertretung repräsentiert .
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Gleichbehandlung

Die Aareal Bank Gruppe legt großen Wert darauf, 
dass Frauen und Männer sowohl bei Besetzungs-
entscheidungen als auch hinsichtlich der Weiterent-
wicklung durch Qualifizierungsmaßnahmen und 
der Vergütung im Unternehmen gleich behandelt 
werden. So werden alle vakanten Positionen unter-
halb der Ebene der leitenden Angestellten grund-
sätzlich im Rahmen von Stellenausschreibungsver-
fahren besetzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich darauf bewerben. Bei der Entlohnung 
der Mitarbeiter differenzieren wir nicht nach Ge-
schlecht, sondern achten ausschließlich auf Aspekte 
wie Qualifizierung, Berufserfahrung oder Ausbildung.

Qualifikation ist auch das entscheidende Kriterium 
für die Besetzung von Positionen, was regelmäßig 
auch von den Arbeitnehmergremien im Rahmen 
ihrer Mitbestimmungsrechte geprüft wird. Auch  
für den Vorstand gilt , dass bei der Auswahl einer 
geeigneten Kandidatin oder eines Kandidaten vor-
rangig die Qualifikation und Erfahrung auf inter-
nationaler Ebene zählen.

In Deutschland verfügen die Aareal Bank und die 
Aareon entsprechend dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) über AGG-Beauftragte. 
Gleichzeitig werden AGG-Schulungen für alle  
Mitarbeiter durchgeführt . In den USA enthält das 
Mitarbeiterhandbuch Regelungen zur Vermeidung 
von Belästigung und Schikane am Arbeitsplatz 
(„Anti-Harassment“-Regeln).

Aufsichtsrat

Es ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, den Vorstand 
bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu 
beraten und zu überwachen. Er wird in Entschei-
dungen von grundlegender Bedeutung für das  
Unternehmen eingebunden und arbeitet eng und 
vertrauensvoll mit dem Vorstand zusammen.

Der Aufsichtsrat hat für seine Arbeit Ausschüsse 
gebildet, an die er einzelne Aufgaben delegiert 
hat. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre Funk-
tionen in den Ausschüssen des Aufsichtsrats sind 

im Abschnitt „Arbeitsweise von Vorstand und Auf-
sichtsrat“ und in der Organ- und Mandatsliste  
angegeben, die beide Teil dieses Geschäftsberichts 
sind. Über seine Aufgaben und die Ereignisse des 
Geschäftsjahres 2013 informiert der Aufsichtsrat in 
seinem Bericht . 

Getrennte Sitzungsvorbereitungen von Vertretern 
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer sind vom 
Aufsichtsrat nur in Sondersituationen vorgesehen 
und nicht die Regel. Im Jahr 2013 gab es keine 
getrennten Sitzungsvorbereitungen. Es wurden 
auch keine Sitzungen des Aufsichtsrats ohne den 
Vorstand abgehalten. 

Gemäß der Vorgabe des Kodex in Ziffer 5.2 wird 
der Vorsitz des Bilanz- und Prüfungsausschusses 
nicht von der Vorsitzenden des Aufsichtsrats wahr-
genommen. Diese Position hat Herr Neupel inne, 
ein erfahrener Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben schriftlich 
erklärt, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine 
Interessenkonflikte im Sinne der Ziffer 5.5.2 des 
Corporate Governance Kodex aufgetreten sind. 

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz 
seiner Arbeit mithilfe eines unternehmenseigenen 
Fragebogens. Die Ergebnisse der Auswertung  
dienen der weiteren Verbesserung der Arbeit im 
Aufsichtsrat sowie der Zusammenarbeit zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand. Die Aufsichtsratsvor-
sitzende hat die Ergebnisse der Effizienzprüfung 
2013 in der Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 
2013 vorgestellt und ausführlich mit den Mitglie-
dern des Kontrollgremiums diskutiert . Maßnahmen 
zur Effizienzsteigerung waren nicht notwendig. 

Der Aufsichtsrat verfügt über die zur ordnungsge-
mäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen. 
In Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.5 des Corporate 
Governance Kodex bildet sich der Aufsichtsrat  
darüber hinaus regelmäßig fort und erhält hierfür 
die Unterstützung durch die Gesellschaft . 

Die Arbeit des Aufsichtsrats und der Ausschüsse 
wird im Bericht des Aufsichtsrats dargestellt . 
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Leitlinien für die Besetzung des Aufsichtsrats 
(Anteilseignerseite)

Für die Nominierung als Mitglied des Aufsichtsrats 
der Aareal Bank sind die fachliche Eignung und 
der Erfahrungshorizont einer Kandidatin oder eines 
Kandidaten, auch in Bezug auf die internationalen 
Aktivitäten der Gruppe, maßgeblich. Der Auf-
sichtsrat der Aareal Bank AG verfügt aus seiner 
Sicht über ein ausreichendes Maß an Unabhängig-
keit . Im Falle von konkreten Besetzungsentschei-
dungen beurteilt und berücksichtigt der Aufsichts-
rat der Aareal Bank AG die Unabhängigkeit des  
jeweiligen Kandidaten.

Bewerberinnen bzw. Bewerber, bei denen von 
vornherein ein Interessenkonflikt zu vermuten ist, 
kommen als Kandidatinnen bzw. Kandidaten nicht 
infrage. Kandidatinnen bzw. Kandidaten sollen  
bei der Wahl in den Aufsichtsrat im Regelfall die 
Altersgrenze von 70 Jahren noch nicht überschritten 
haben. 

Der Aufsichtsrat strebt eine Erhöhung des Frauen-
anteils im Aufsichtsrat auf mindestens 30 % an. 
Aufgrund der zuletzt im Jahr 2010 durchgeführten 
regulären Aufsichtsratswahlen kann diese Ziel-
setzung grundsätzlich erst bei der nächsten regu-
lären Wahl zum Aufsichtsrat im Jahr 2015 Berück-
sichtigung finden. Mit Frau Korsch als Aufsichtsrats-
vorsitzende hat der Aufsichtsrat der Aareal Bank 
einen Frauenanteil von 12,5 % bei den Vertretern 
der Anteilseigner im Jahr 2012 erreicht . Nach dem 
Ausscheiden von Herrn Reich wurde als Ergebnis 
der Nachfolgesuche Herr Richard Peters in den 
Aufsichtsrat gewählt . Daher konnte unter Berück-
sichtigung der Anforderungen an die Mitglieder 
des Aufsichtsrats im Jahr 2013 der Anteil der  
Frauen im Aufsichtsrat nicht weiter erhöht werden.

Der Aufsichtsrat strebt des Weiteren als Ziel für 
die Zusammensetzung des Aufsichtsrats auf  
Anteilseignerseite eine Quote von mindestens  
50 % unabhängiger Mitglieder des Aufsichtsrats 
im Sinne der Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex bis zum Jahr 2015 an. 

Im Dezember 2013 sind sämtliche Aufsichtsrats-
mitglieder der Anteilseignerseite der Aareal Bank AG 
als unabhängig im Sinne der Ziffer 5.4.2 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex einzu-
stufen.

Erwerb oder Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft

Im Jahr 2013 wurden keine Transaktionen von  
Organmitgliedern der Gesellschaft in Aktien der 
Gesellschaft durchgeführt . Der Aktienbesitz der 
Organmitglieder betrug zum Geschäftsjahresende 
weniger als 1 % des Grundkapitals der Aareal  
Bank AG.

Geschäfte mit nahe stehenden Dritten

Die Geschäfte mit nahe stehenden Personen sind 
im Anhang dargestellt . 

Bilanzierung und Rechnungslegung

Die Aareal Bank AG wendet für die Bilanzierung 
des Konzerns die Vorschriften der International  
Financial Reporting Standards (IFRS) an. Der Einzel-
abschluss der Aareal Bank AG wird nach den  
Vorschriften des HGB erstellt . Der Vorstand stellt 
den Jahresabschluss von AG und Konzern auf. Der 
Aufsichtsrat lässt sich vom Wirtschaftsprüfer über 
die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
der AG und des Konzernabschlusses berichten. 
Zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2013 hat die 
Hauptversammlung am 22. Mai 2013 die Price-
aterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main gewählt. Der 
Aufsichtsrat hat sich von der Unabhängigkeit der 
Prüfungsgesellschaft überzeugt, die Pricewaterhouse-
Coopers Aktiengesellschaft Wirtschafts prüfungs-
gesellschaft beauftragt und Prüfungsschwerpunkte 
des Aufsichtsrats festgelegt . Die Prüfungsgesell-
schaft hat die Prüfung auftragsgemäß durchgeführt . 
Für die Darstellung der an die Prüfungsgesellschaft 
gezahlten Honorare wird auf den Anhang ver-
wiesen.
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Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss und 
den Konzernabschluss. Er stellt mit dieser Billigung 
den Jahresabschluss fest . Für die Prüfungshand-
lungen und Ergebnisse wird auf den Bericht des 
Aufsichtsrats verwiesen.

Beziehung zu den Aktionären

Einmal jährlich hält die Bank eine ordentliche 
Hauptversammlung ab. Durch ihre aktive Teilnahme 
an der Hauptversammlung können die Aktionäre 
an der Gestaltung ihres Unternehmens teilnehmen.

Im Verlauf der Hauptversammlung entscheiden  
die Anteilseigner insbesondere über die Entlastung 
von Aufsichtsrat und Vorstand, die Verwendung 
eines Bilanzgewinns, Satzungsänderungen sowie 
Ermächtigungen zu Kapitalmaßnahmen. Die Haupt-
versammlung wählt weiterhin den Abschlussprüfer 
für das Unternehmen.

Die Aktionäre des Unternehmens können Stellung-
nahmen oder Empfehlungen per Brief, Fax oder  
E-Mail an das Unternehmen richten oder persön-
lich durch Wortmeldung auf der Hauptversammlung 
vortragen. Die Aktionäre können weiterhin Gegen- 
oder Erweiterungsanträge zur Tagesordnung der 
Hauptversammlung stellen und damit den Verlauf 
der Versammlung mitgestalten und beeinflussen. 
Die Redebeiträge der Aktionäre und im Vorfeld zur 
Hauptversammlung eingereichte Anträge zur Aktio-
närsversammlung werden während der General-
debatte der Hauptversammlung vom Vorstand oder 
Aufsichtsrat aufgenommen, um die Fragen zu  
beantworten oder zu anderweitigen Diskussions-
beiträgen Stellung zu nehmen.  
 

Kommunikation

Die Aareal Bank misst der umfassenden Kommu-
nikation mit allen ihren Stakeholdern einen hohen 
Stellenwert bei. Wir haben uns u. a. zum Ziel ge-
setzt, mit allen unseren Stakeholdern eine aktive, 
offene und transparente Kommunikation zu führen 
und die Interessen aller Stakeholder gleichermaßen 
miteinzubeziehen. Wir nutzen dabei intensiv  

unsere Internetseiten, um über aktuelle Entwick-
lungen im Konzern zu informieren und allen  
Zielgruppen zeitgleich die gleichen Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Presse- und 
Ad-hoc-Mitteilungen der Aareal Bank, Unterneh-
menspräsentationen sowie Geschäfts- und Quartals-
berichte werden auf der Internetseite veröffentlicht 
und stehen dort für jede an dem Unternehmen  
interessierte Person zur Einsicht und zum Herunter-
laden zur Verfügung. Darüber hinaus informieren 
wir regelmäßig im Finanzkalender über anstehende 
Termine. 

Die Angaben zur Finanz- und Ertragslage des  
Unternehmens gibt die Aareal Bank fünf Mal jähr-
lich bekannt. Der Vorstand stellt dabei die Ergebnisse 
persönlich in Presse- und Analystenkonferenzen 
vor bzw. gibt Presseerklärungen ab. 

Auf die Übertragung von Teilen der Hauptver-
sammlung im Internet sowie die Möglichkeit von 
Weisungserteilungen oder eine Stimmabgabe über 
das Internet haben wir bisher bewusst verzichtet . 
Vor dem Hintergrund der unter vielen unserer  
Aktionäre geringen Akzeptanz für diesen Service 
wäre der damit verbundene Aufwand unverhältnis-
mäßig hoch. Die Aareal Bank überprüft die Nach-
frage nach diesem Angebot regelmäßig.  

Angaben zu Unternehmens-
führungspraktiken 

Die Aareal Bank AG ist eine im MDAX notierte 
Aktiengesellschaft. Die Unternehmensführung unter-
liegt u. a. den gesetzlichen Vorschriften für Aktien-
gesellschaften und Kreditinstitute und der Satzung 
des Unternehmens, die auf der Internetseite der 
Aareal Bank AG veröffentlicht und beim Handels-
register der Bank zu HRB 13184 hinterlegt ist . Auf 
der Basis der Satzung wurde vom Aufsichtsrat  
eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat selbst 
und für den Vorstand erlassen. Die Aareal Bank 
AG verfügt außerdem über einen internen Code of 
Conduct als Leitlinie für korrektes, ethisches und 
verantwortungsvolles Handeln der Mitarbeiter und 
Organe. Darüber hinaus richtet sich die Unterneh-
mensführung der Aareal Bank an einem umfang-
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reichen internen Regelwerk aus, das konkrete 
Richtlinien für die Durchführung und Bearbeitung 
des Geschäfts der Bank im Sinne der gesetzlichen 
und aufsichtsrechtlichen Vorschriften beinhaltet . 
Diese Dokumente stehen allen Mitarbeitern des 
Unternehmens über die üblichen internen Kommu-
nikationsmittel wie das Intranet der Bank zur  
Verfügung.

Beschreibung der Arbeitsweise von 
Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG besteht  
gemäß der Satzung des Unternehmens aus zwölf 
Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wählen, 
nach ihrer Wahl durch die Hauptversammlung und 
für die Dauer ihrer Amtszeit, einen Vorsitzenden 
und zwei stellvertretende Vorsitzende. Zurzeit hat 
Marija G. Korsch den Vorsitz des Aufsichtsrats inne. 
Ihre Stellvertreter sind Erwin Flieger als Vertreter 
der Anteilseigner und York-Detlef Bülow als Ver-
treter der Arbeitnehmer. Die Mehrzahl der Vertreter 
der Anteilseigner im Aufsichtsrat wurden von der 
Hauptversammlung am 19. Mai 2010 für eine  
weitere Amtszeit gewählt . Die Vertreter der Arbeit-
nehmer wurden durch das besondere Verhand-
lungsgremium, eine Vertretung der Arbeitnehmer 
infolge der Verschmelzung der Aareal Bank France 
S.A. auf die Muttergesellschaft Aareal Bank AG im 
Geschäftsjahr 2010 gewählt . Frau Marija G. Korsch 
und Herr Richard Peters sind durch Beschluss  
der Hauptversammlung am 22. Mai 2013 bis zur 
Hauptversammlung 2018 gewählt worden. Nach 
dem Ausscheiden von Herrn Reich mit Ablauf  
der Hauptversammlung am 22. Mai 2013 hat der 
Aufsichtsrat Frau Korsch zur Aufsichtsratsvor-
sitzenden gewählt . 

Dem Aufsichtsrat gehörten im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr folgende Personen an:

Hans W. Reich, Vorsitzender des Aufsichtsrats  

der Aareal Bank AG (bis 22. Mai 2013)

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Citigroup Global 

Markets Deutschland AG 

Mandate in Aufsichtsräten:  
Citigroup Global Markets Deutschland AG

Marija G. Korsch, Vorsitzende des Aufsichtsrats  

der Aareal Bank AG (ab 22. Mai 2013)

ehem. Partnerin Bankhaus Metzler  

seel. Sohn & Co. Holding AG

Mandate in Aufsichtsräten: 

Just Software AG

Erwin Flieger, stellv. Vorsitzender  

des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG

Vorsitzender der Aufsichtsräte der Bayerische  

Beamten Versicherungsgruppe

Mandate in Aufsichtsräten:  
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.,  
Bayerische Beamten Versicherung AG, BBV Holding AG, 
DePfa Holding Verwaltungsgesellschaft mbH,  
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, 
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG

York-Detlef Bülow*, stellv. Vorsitzender  

des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG

Mitarbeiter der Aareal Bank AG 

Christian Graf von Bassewitz 

Bankier i.R. (ehemaliger Sprecher der persönlich  

haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG)

Mandate in Aufsichtsräten:  
Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft,  
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.,  
SIGNAL IDUNA Holding AG, SIGNAL IDUNA Allgemeine 
Versicherung AG, Societaet CHORVS AG

Manfred Behrens 

CEO/Vorsitzender der Geschäftsführung  

Swiss Life Deutschland Holding GmbH

Mandate in Aufsichtsräten:  
tecis Finanzdienstleistungen AG

* Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Aareal Bank AG
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Thomas Hawel*

Mitarbeiter der Aareon Deutschland GmbH

Mandate in Aufsichtsräten: 

Aareon Deutschland GmbH

Dieter Kirsch*

Mitarbeiter der Aareal Bank AG

Dr. Herbert Lohneiß 

ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung der  

Siemens Financial Services GmbH i.R.

Mandate in Aufsichtsräten:

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Joachim Neupel, Vorsitzender des Bilanz-  

und Prüfungsausschusses

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Richard Peters (ab 22. Mai 2013)

Präsident und Vorstandsvorsitzender der  

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

Mandate in Aufsichtsräten:

DePfa Holding Verwaltungsgesellschaft mbH

Prof. Dr. Stephan Schüller 

Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter  

der Bankhaus Lampe KG

Mandate in Aufsichtsräten:
DePfa Holding Verwaltungsgesellschaft mbH,  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH 

Helmut Wagner*

Mitarbeiter der Aareon Deutschland GmbH

Mandate in Aufsichtsräten: 

Aareon Deutschland GmbH

Zur Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichts-
rats im Sinne des Corporate Governance Kodex 
wird auf den Corporate Governance-Bericht ver-
wiesen. Die Vertreter der Anteilseigner verfügen 
über ausreichende Sachkunde, um ihre Aufgaben 
kompetent wahrnehmen zu können. Sie haben 
oder hatten leitende Positionen in Banken und 
Versicherungsgesellschaften inne. 

Joachim Neupel als Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater leitet als unabhängiger Finanzexperte den 
Bilanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 
der Aareal Bank AG.

Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen 
nach den Vorschriften der Gesetze, der Satzung, 
seiner Geschäftsordnung, des geltenden Deutschen 
Corporate Governance Kodex und des Code of 
Conduct der Aareal Bank AG. Der Aufsichtsrat legt 
fest, welche Geschäfte von grundlegender Bedeu-
tung für die Bank sind und daher der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat bedürfen. 

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Kontrollauf-
gaben hat der Aufsichtsrat in der Vergangenheit 
fünf Ausschüsse eingerichtet: den Präsidialausschuss, 
den Risikoausschuss, den Eilausschuss, den Bilanz- 
und Prüfungsausschuss und den Nominierungs-
ausschuss. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden 
nach Umsetzung und Inkrafttreten der KWG- 
Novelle am 4. September 2013, mit der die Vor-
gaben der CRD IV (Capital Requirements Directive) 
in deutsches Recht überführt wurden, und mit  
Beschluss des Aufsichtsrats am 12. Dezember 2013 
gemäß den neuen Vorgaben in § 25d KWG neu 
geordnet . Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurde 
nach § 25d Abs. 12 KWG ein Vergütungskontroll-
ausschuss eingerichtet . Der bestehende Nominie-
rungsausschuss des Aufsichtsrats wurde gemäß  
§ 25d Abs. 11 KWG mit zusätzlichen Aufgaben 
betraut und mit dem bestehenden Präsidialaus-
schuss des Aufsichtsrats zusammengelegt . Der  
bestehende Bilanz- und Prüfungsausschuss wurde 
in Prüfungsausschuss umbenannt und erfüllt die 
ihm gemäß § 25d Abs. 9 KWG sowie § 107 Abs. 
3 AktG zu gewiesenen Aufgaben. Die Aufgaben 
des Risikoausschusses bestimmen sich gemäß 
§25d Abs. 8 KWG; der Eilausschuss bleibt unver-
ändert bestehen. 

Nachfolgende Erläuterungen der Arbeitsweise  
der Aufsichtsratsausschüsse beziehen sich auf den 
jeweils angegebenen Stand. 

* Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Aareal Bank AG
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Präsidialausschuss  
(bis 31. Dezember 2013)

Der Präsidialausschuss steht dem Vorstand be-
ratend zur Verfügung und bereitet Entscheidungen 
des Aufsichtsrats vor. Neben der Vorsitzenden  
des Aufsichtsrats gehören dem Ausschuss bis zu 
vier weitere Mitglieder des Aufsichtsrats an. 

Der Ausschuss hat folgende Mitglieder:

Hans W. Reich (bis 22. Mai 2013) Vorsitzender

Marija G. Korsch (ab 22. Mai 2013) Vorsitzende

Erwin Flieger Stellv. Vorsitzender

Prof. Dr. Stephan Schüller  

Der Präsidialausschuss bereitet die Sitzungen des 
Aufsichtsratsplenums und die darin zu treffenden 
Entscheidungen vor. Zu den weiteren Aufgaben 
des Präsidialausschusses zählen die Beurteilung 
der inneren Verfassung des Konzerns, Fragen der 
Personalplanung im Vorstand und der individuellen 
Vertragsgestaltung mit Vorstandsmitgliedern auf 
der Basis des vom Plenum festgelegten Ver-
gütungssystems. Der Präsidialausschuss erarbeitet, 
sofern notwendig, Vorschläge für mögliche oder 
notwendige Anpassungen des Vergütungssystems 
des Vorstands. Weiterhin berät der Präsidialaus-
schuss über Vorlagen zu Organkrediten und  
sonstigen Geschäften zwischen Organmitgliedern 
und der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften. 

Nominierungsausschuss  
(bis 31. Dezember 2013)

Der Nominierungsausschuss ist mit der Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats und Erwin Flieger, dem  
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 
und damit gemäß dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex ausschließlich mit Vertretern 
der Anteilseigner besetzt . Seine Aufgabe ist es,  
die Suche nach neuen Vertretern der Anteilseigner 
im Aufsichtsrat zu koordinieren und durchzuführen, 
sofern ein Vertreter der Anteilseignerseite aus dem 
Aufsichtsrat ausscheidet . Bei der Erarbeitung von 
Vorschlägen für die Benennung neuer Kandidaten 
für eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat berück-

sichtigt der Nominierungsausschuss die Vorgaben 
des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Präsidial- und Nominierungsausschuss  
(ab 1. Januar 2014)

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss steht 
dem Vorstand beratend zur Verfügung und bereitet 
Entscheidungen des Aufsichtsrats vor. Neben  
der Vorsitzenden des Aufsichtsrats gehören dem 
Ausschuss bis zu vier weitere Mitglieder des Auf-
sichtsrats an.  

Der Ausschuss hat folgende Mitglieder:

 

Marija G. Korsch Vorsitzende

York-Delef Bülow Stellv. Vorsitzender

Erwin Flieger Stellv. Vorsitzender

Prof. Dr. Stephan Schüller  

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss be-
reitet die Sitzungen des Aufsichtsratsplenums  
und die darin zu treffenden Entscheidungen vor. 
Zu den weiteren Aufgaben des Ausschusses zählen 
die Beurteilung der inneren Verfassung des Kon-
zerns, Fragen der Personalplanung im Vorstand 
und der individuellen Vertragsgestaltung mit Vor-
standsmitgliedern auf der Basis des vom Vergütungs-
kontrollausschuss vorbereiteten und vom Plenum 
festgelegten Vergütungssystems. Der Präsidial- und 
Nominierungsausschuss erarbeitet Anforderungs-
profile für Vorstand und Aufsichtsrat und bestimmt 
auf Basis einer jährlichen Evaluation, inwiefern 
Weiterbildungs- oder sonstiger Anpassungsbedarf 
bei Vorstand bzw. Aufsichtsrat besteht . Weiterhin 
berät der Präsidial- und Nominierungsausschuss 
über Vorlagen zu Organkrediten und sonstigen 
Geschäften zwischen Organmit gliedern und der 
Gesellschaft oder Konzerngesellschaften.  

Vergütungskontrollausschuss  
(ab 1. Januar 2014)

Der Vergütungskontrollausschuss überwacht in 
Übereinstimmung mit § 25d Abs. 12 KWG die an-
gemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme 
der Vorstände und Mitarbeiter unter Berücksich-
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tigung der Auswirkungen der Vergütungssysteme 
auf das Gesamtrisikoprofil der Aareal Bank. Der 
Vergütungskontrollausschuss bereitet für den Auf-
sichtsrat entsprechende Beschlüsse über die  
Vergütung u. a. der Vorstände vor. Der Vergütungs-
kontrollausschuss nimmt die Informationen des 
Vergütungsbeauftragten der Aareal Bank gem. § 23 
Instituts-Vergütungsverordnung (novellierte Fassung) 
sowie zur Offenlegung zum Vergütungssystem in 
Übereinstimmung mit § 16 Instituts-Vergütungs-
verordnung (novellierte Fassung) entgegen. Neben 
der Vorsitzenden des Aufsichtsrats gehören dem 
Ausschuss bis zu vier weitere Mitglieder des Auf-
sichtsrats an. 

Der Ausschuss hat folgende Mitglieder:

Marija G. Korsch Vorsitzende

York-Delef Bülow Stellv. Vorsitzender

Erwin Flieger Stellv. Vorsitzender

Dieter Kirsch

Prof. Dr. Stephan Schüller

Risikoausschuss

Dem Risikoausschuss gehören neben dem  
Vor sitzenden des Aufsichtsrats bis zu fünf weitere 
Personen an. 

Mitglieder des Ausschusses sind:

Hans W. Reich (bis 22. Mai 2013) Vorsitzender

Marija G. Korsch (ab 22. Mai 2013) Vorsitzende

Dr. Herbert Lohneiß Stellv. Vorsitzender

Christian Graf von Bassewitz

Erwin Flieger

Dieter Kirsch

Joachim Neupel

Der Risikoausschuss befasst sich mit allen Risiko-
arten des Geschäfts der Aareal Bank. Hierzu gehören 
neben den Kreditrisiken auch die Marktrisiken, die 
Liquiditätsrisiken und die Operationellen Risiken 
unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit im 
Sinne der Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk). Die Überwachung der Kredit-

risiken beinhaltet auch die Erteilung der Zustim-
mung zur Gewährung von Krediten, die nach der 
Geschäftsordnung des Vorstands zustimmungs-
pflichtig sind. Darunter fallen auch die Entschei-
dungen über Organkredite nach § 15 KWG Abs. 1 
Nr. 6 bis 12, sofern diese nicht in die Zuständigkeit 
des Präsidial- und Nominierungsausschusses fallen. 

Der Ausschuss befasst sich auch mit den Inhalten 
der Risikostrategien gemäß den Vorgaben der  
MaRisk. Von dieser Aufgabe unberührt bleibt die 
Vorlage der Risikostrategien an das Aufsichtsrats-
plenum wie in den MaRisk vorgesehen. Ab 1. Januar 
2014 übernimmt der Risikoausschuss die ihm ge-
mäß § 25d Abs. 8 KWG zugewiesenen Aufgaben, 
die im Wesentlichen den bisherigen Aufgaben des 
Risikoausschusses entsprechen. 

Eilausschuss

Der Eilausschuss ist ein Unterausschuss des Risiko-
ausschusses. Seine Mitglieder werden aus dem 
Kreis der Mitglieder des Oberausschusses gewählt . 
Ihm gehören an: 

Hans W. Reich (bis 22. Mai 2013) Vorsitzender

Marija G. Korsch (ab 22. Mai 2013) Vorsitzende

Dr. Herbert Lohneiß

Christian Graf von Bassewitz

Erwin Flieger

Joachim Neupel

Der Eilausschuss trifft im schriftlichen Umlauf-
verfahren Kreditentscheidungen, die nach der 
Geschäftsordnung des Vorstands in die Kompetenz 
des Aufsichtsrats fallen und besonders eilbedürftig 
sind. Aus diesem Grund werden vom Eilausschuss 
keine Sitzungen abgehalten. Die Entscheidungen, 
die zwischen den Sitzungen des Risikoausschusses 
getroffen wurden, werden in den jeweils nachfol-
genden Sitzungen des Risikoausschusses erörtert .

Prüfungsausschuss (Bilanz- und Prüfungs-
ausschuss bis 31. Dezember 2013) 

Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen zur 
Rechnungslegung und zur Prüfung des Konzerns 
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und der Aareal Bank AG zuständig. Den Vorsitz 
hat ein unabhängiger Finanzexperte im Sinne von 
§ 100 Abs. 5 AktG inne. Der Prüfungsausschuss 
setzt sich aus folgenden Aufsichtsratsmitgliedern 
zusammen:

Joachim Neupel Vorsitzender

Prof. Dr. Stephan Schüller Stellv. Vorsitzender

Christian Graf von Bassewitz

York-Delef Bülow

Erwin Flieger

Hans W. Reich (bis 22. Mai 2013)

Marija G. Korsch (ab 22. Mai 2013)

Der Ausschuss zeichnet verantwortlich für die  
Vorbereitung und Durchführung der Prüfung des 
Jahres- und des Konzernabschlusses und bereitet 
die Entscheidungen des Aufsichtsrats auf der Basis 
seiner Auswertung der Prüfungsberichte des Ab-
schlussprüfers vor. Zu diesem Zweck berichtet er 
dem Aufsichtsrat über die Ergebnisse seiner Aus-
wertung und der daraus abgeleiteten Bewertungen. 
Die Vorbereitung der Abschlussprüfung umfasst 
auch die Vorbereitungen für die Beauftragung des 
Abschlussprüfers auf der Basis des Beschlusses 
der Hauptversammlung, die Überprüfung der Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers, die Vereinbarung 
des Prüfungshonorars sowie die Bestimmung  
von Prüfungsschwerpunkten. Weiterhin erörtert der 
Prüfungsausschuss die Quartals- und Halbjahres-
berichte mit dem Vorstand und lässt sich vom 
Wirtschaftsprüfer über die prüferische Durchsicht 
des Halbjahresabschlusses berichten. Daneben  
ist der Prüfungsausschuss für die Prüfung der vom 
Vorstand vorgelegten Planungsrechnung verant-
wortlich und für die Entgegennahme der Bericht-
erstattung durch den Konzern-Compliance-Beauf-
tragten und die interne Revision. Ebenso fällt die 
Überwachung der Wirksamkeit des Internen  
Kontrollsystems in seinen Verantwortungsbereich. 
Ab 1. Januar 2014 übernimmt der Prüfungsaus-
schuss die ihm gemäß § 25d Abs. 9 KWG zuge-
wiesenen Aufgaben, die im Wesentlichen den  
bisherigen Aufgaben des Bilanz- und Prüfungs-
ausschusses entsprechen.

Der Vorstand

Der Vorstand führt die Geschäfte der Aareal Bank 
AG. Dabei unterliegt er den gesetzlichen Vorgaben, 
dem Deutschen Corporate Governance Kodex,  
der vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung 
für den Vorstand und dem Code of Conduct der 
Aareal Bank AG. Der Vorstand entwickelt die  
strategische Leitlinie des Unternehmens, erörtert 
diese mit dem Aufsichtsrat und sorgt für deren 
Um setzung. Der Vorstand legt eigenständig die 
Geschäftsverteilung unter seinen Mitgliedern fest . 

Dem Vorstand gehören an:

Dr. Wolf Schumacher, 

Vorsitzender des Vorstands

Unternehmenskommunikation, Investor Relations,  

Konzernentwicklung, Personal, Recht, Compliance,  

Revision und Operations

Dirk Große Wördemann, 

Vorstandsmitglied (bis 31. Mai 2013)

Marktbereiche Strukturierte Immobilienfinanzierungen

Dagmar Knopek, 

Vorstandsmitglied (ab 1. Juni 2013)

Marktbereiche Strukturierte Immobilienfinanzierungen

Hermann Josef Merkens, 

Vorstandsmitglied

Finanzen, Risiko Controlling,  

Credit Management und Workout

Thomas Ortmanns, 

Vorstandsmitglied

Institutionelle Wohnungswirtschaft, Treasury,  

Organisation, Information Technology

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regel-
mäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und 
mündlicher Form über alle Angelegenheiten, über 
die der Aufsichtsrat Informationen benötigt, um 
alle seine Aufgaben und Pflichten vollumfänglich 
wahrnehmen zu können. 
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